
der Prime-Minister — kontrolliert das Unterhaus". 
Ein derartiger Satz korrigiert viele verfehlte Auf
fassungen des englischen Palamentarismus, auch bei 
deutschen Fachtheoretikern. Besondere Aufmerksam
keit wendet Jennings der Rolle der Opposition (dem 
„Schatten-Kabinett“) und dem Gegenbegriff der Ob
struktion zu. Auch hier hat freilich inzwischen das 
Blocksystem das Diskussionsthema erweitert und 
verschoben.

Auffallend heftig kritisiert Jennings die gegen
wärtige Stellung des Oberhauses, für dessen weitere 
Zurückdrängung er nachdrücklich eintritt — mit dem 
praktischen Vorschlag, die bei sogenannten Geldge
setzen bereits bestehende Schwächung des Veto-Rech
tes auf Gesetze aller Art auszudehnen.

Wertvoll sind besonders auch die Erörterungen zur 
Stellung der Krone. Die unrealistische Formel von 
ehedem, daß der englische König nur der Gummi
stempel unter dem Gesetz sei, ist richtig gestellt durch 
den Satz: „Es gibt Gelegenheiten, bei denen die for
malen Funktionen nicht mehr länger rein formal 
sind“ (z. B. bei Zerfall der Regierungsmehrheit oder 
bei Nichtzustandekommen einer parlamentarischen 
Majorität trotz Mehrheitswahlsystem, vor allem aber 
in der Empire- und Außenpolitik).

Im Abschnitt „Verwaltung“, der uns die rein empi
rische Entstehung und Entwicklung des englischen 
Systems zeigt, bleiben manche Fragen unbeantwortet. 
Sowohl zum Thema Selbstverwaltung wie zum Thema 
der gerichtlichen Verwaltungskontrolle wünschte der 
deutsche Leser weitere Aufklärung. Dafür erfährt er 
wichtige Einzelheiten aus der Arbeit der britischen 
Ministerial-Bürokratie. Ein Abschnitt „Justiz“ fehlt 
völlig.

Einen breiten Raum nehmen dagegen die Darlegun
gen über die Kabinettsregierung, die Stellung des 
Premier-Ministers, die Ministerverantwortung und das 
für England so besonders sorgenvolle Koordinations
problem (zwischen den Ministerial-Ressorts) ein- In
zwischen scheint man manche im Krieg versuchte

Methoden beizubehalten; im Kern ist das Problem aber 
offensichtlich auch heute noch ungelöst.

Ein weiteres Kapitel ist der für England zentralen 
Frage des Einflusses der „öffentlichen Meinung“ ge
widmet. Hier wäre z. B. durch Angabe über die 
Eigentums- und Kontrollverhaltnisse in der englischen 
Presse, die gegenwärtig Gegenstand der Erforschung 
durch einen vom Parlament eingesetzten Untersu
chungsausschuß sind, die Darstellung noch wertvoller 
geworden.

Außerhalb der Erörterung bleibt auch die Frage 
einer Demokratisierung der Empire-Verfassung. Selbst 
das Westminister-Statut wird nur einmal in einer Sei
tenbemerkung gestreift. Alles in allem jedoch bringt 
Jennings’ Buch eine Klärung und Aufhellung für 
uns Deutsche, die wir ein halbes Menschenalter lang 
durch die „eisernen Vorhänge“ Hitlers nur amtlich er
laubte und entstellte Einblicke in fremde Verfassungs
welten tun durften. Dr. Alfons Steiniger.
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